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Sehr geehrte Frau Bischoffberger,

zu Ihrer Anfrage erlaube ich mir zunächst den Hinweis, dass meiner Ansicht nach kein Anspruch
auf Beantwortung besteht.

Nach der Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts besteht für einzelne Stadt
ratsmitglieder ein Antwortanspruch nach § 28 Abs. 6 SächsGemO nur dann, wenn lediglich eine
einzelne Angelegenheit, d. h. ein einzelner/konkreter Lebenssachverhalt betroffen ist. Ein Ant
wortanspruch besteht jedoch nicht, wenn die Anfrage darauf abzielt, sich einen allgemeinen
Überblick zu verschaffen. Ein konkreter Lebenssachverhalt ist dann gegeben, wenn er nach Ort,
Zeit und dem Kreis der eventuell betroffenen Personen bestimmbar ist; dabei muss zwischen
diesen Elementen eine inhaltliche Verbindung vorhanden sein; vgl. SächsOVG, Urt. v. 7. Juli
2015, 4 A 12/14, Rn. 28. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht verweist Fragesteller, die sich
einen allgemeinen Überblick verschaffen wollen, auf das Fragerecht nach § 28 Abs. 5 Sächs
GemO. Fragen zu sämtlichen Angelegenheiten der Gemeinde können danach erst gestellt wer
den, wenn die Unterstützung eines Fünftels der Mitglieder des Stadtrates vorliegt.

Soweit ich jedoch ein eigenes Interesse an der Beantwortung der von Ihnen aufgeworfenen Fra
gen habe, werde ich diese - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Bindungswillen für
künftige vergleichbare Konstellationen - dennoch beantworten.



Hinweis:

Teilflächen des Flurstückes 1153/3 haben sich nach Gebäudeabriss durch Sukzession mit Wald

bestockt. Für die entstandenen Waldflächen ist das Waldgesetz für den Freistaat Sachsen anzu
wenden. Zwischen den einzelnen Waldflächen auf dem Flurstück 1153/3 waren beziehungsweise
sind Einzelgehölze vorhanden. Für die Einzelgehölze ist die Gehölschutzsatzung der Landes

hauptstadt Dresden anzuwenden.

1. „Wurde die Stadtverwaltung über die Baumfällungen informiert?''

Mit einer E-Mail der Firma Knorre Baumdienst GmbH & Co.KG wurde am 8. Januar 2020 das

Sachgebiet Recht, Verwaltung und Personal im Umweltamt darüber informiert, dass ab

14. Januar 2020 Arbeiten zur Baufeldfreimachung auf dem ehemaligen Betriebsgelände von
Villeroy & Boch beginnen. Die Information wurde mit Karte am 9. Januar 2020 an die untere

Forstbehörde weitergeleitet.

Diese Karte ist zu Ihrer Information in der Anlage beigefügt.

2. „Aus welchem Grund wurde gerodet?"

Die beauftragte Firma gibt als Grund die Baufeldfreimachung an. Wurzelstöcke wurden nicht ge

rodet, in diesem Fall ist von kahlgeschlagenen Waldflächen zu sprechen.

3. „Wie viele Bäume wurden gefällt?"

Es wurden circa 7.100 m^ Waldfläche kahlgeschlagen. Die Anzahl der dabei gefällten geschützten
Gehölze, die auf den Bereichen zwischen den einzelnen Waldflächen den Bestimmungen der Ge

hölzschutzsatzung unterlagen, wird auf ca. 20 geschützte Gehölze geschätzt.

4. „Waren diese Rodungen genehmigt?"

Wirtschaftsmaßnahmen im Sinn von § 18 SächsWaldG liegen im Ermessen des Privatwaldbesit

zers. Aufgrund der nicht erreichten Flächengröße im Sinne von § 19 SächsWaldG besteht kein
Genehmigungserfordernis nach Waldgesetz für den Freistaat Sachsen. Der Tatbestand der unge-
nehmigten Umwandlung von Wald im Sinne von § 53 Abs.l Nr. 1 liegt gegenwärtig nicht vor.
Für die Fällung der geschützten Gehölze ist leider bereits 2014 die Genehmigung durch Fiktion
eingetreten.

5. „Wurden Bauanträge für das Grundstück gestellt?"

Bauanträge für die mit Wald bestockten Teilflächen sind bisher nicht gestellt worden.
In Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 357 Dresden - Neustadt Nr. 33 war für das Gebiet eine
Veränderungssperre festgesetzt worden.



-3-

Für die Änderung der Nutzungsart Wald in eine andere Nutzungsart, wie zum Beispiel Fläche für
Wohnbebauung, ist nach § 8 SächsWaldG eine Umwandlungsgenehmigung der unteren Forstbe
hörde erforderlich. Diese Umwandlungsgenehmigung wurde bisher ebenfalls nicht beantragt.
Sofern keine Umwandlungsgenehmigung erteilt wird, ist die kahlgeschlagene Waldfläche durch
den Privatwaldbesitzer innerhalb von drei Jahren gemäß § 20 SächsWaldG wieder aufzuforsten.
Auf Nachfrage des Umweltamtes beim Bauaufsichtsamt wurde mitgeteilt, dass bisher kein Bau
antrag für das Flurstück 1153/3 eingereicht wurde.

indlichen Grüßen

Anlage
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